
Entwurf eines Architektenvertrages für den AN




1. Wegfall Mindestsätze HOAI


Nachdem der EuGH mit Urteil vom 04.07.2019 (EuGH, Urteil vom 04.07.2019 - Rs. C-377/17) entschieden hat, dass die Mindest- und Höchstsatzregelungen der HOAI gem. § 7 Abs. 1 HOAI gegen die Dienstleistungsrichtlinie verstoßen, war der Gesetzgeber gefordert eine neue HOAI 2021 zu erlassen. In dieser neuen Verordnung, die zum 01.01.2021 in Kraft tritt ist nun klargestellt, in § 2a und § 7, dass die HOAI lediglich ein Vorschlag ist, nach dem sich Honorare richten können, aber nicht müssen. Verbraucher sind gem. § 7 Abs. 2 HOAI vor Vertragsabschluss schriftlich darauf hinzuweisen, dass die Vergütung von Architekten- und Ingenieurleistungen auch abweichend von der HOAI vereinbart werden kann. Die HOAI kommt mit Ihrem Basishonorar nur noch dann zur Anwendung, wenn die Parteien nichts anderes vereinbart haben. Wurde ein Verbraucher nicht über die Möglichkeit ein von der HOAI abweichendes Honorar zu vereinbaren aufgeklärt, gilt immer das Basishonorar als vereinbart, oder das vereinbarte Honorar, wenn dieses weniger als das Basishonorar ist. Die Honorarvereinbarung kann während der Leistungserbringung, davor und natürlich danach erfolgen. Ansonsten sind die Vorschriften der HOAI alle gleich geblieben, wobei Passagen, bei denen bisher textlich auf die verbindlichen Mindestsätze Bezug genommen worden ist, sprachlich geändert worden sind. 

Neu ist, das die Beratungsleistungen in der Anlage 1 der HOAI nicht mehr nur reine unverbindliche Honorarempfehlungen sind, sondern auch als echtes Basishonorar gelten, wenn nichts abweichendes vereinbart worden sind. Durch diese Änderung ist man Forderungen der Ingenieure entegegengekommen, diese Honorartatbestände wieder den übrigen Honorartatbeständen gleich zu stellen. 

2. Novelle BGB 2018

Der Schwerpunkt der Werkvertragsnovelle  2018 besteht darin, dass neben einem allgemeinen Werkvertrag, der sich wiederum untergliedert in den Bauwerkvertrag und den Verbrauchervertrag, durch die Architektenverträge und die Bauträgerverträge zwei eigenständige Vertragstypen geschaffen worden sind. Architekten- und Ingenieurverträge zählen somit schließlich zu einem eigenem Vertragstyp, der streng genommen kein Werkvertrag, sondern nur ein werkvertragsähnlicher Vertrag ist. Zudem gelten die Regelungen des Werk- und Bauvertrages nur dann, wenn ausdrücklich auf diese Regelungen verwiesen wird.

Im Architektenvertrag gelten daher folgende Regelungen, zu denen Sie auf unserer Homepage weitere Artikel und Ausführungen finden. 

Untertitel 1: Werkvertrag 
Kapitel 1- Allgemeine Vorschriften 
17/17


Stand: 29.12.2017

§ 631 	Vertragstypische Pflichten beim 	Werkvertrag 
§ 632 	Vergütung 
§ 632a 	Abschlagszahlungen 
§ 633 	Sach- und Rechtsmangel 
§ 634 	Rechte des Bestellers bei Mängeln 
§ 634a 	Verjährung der Mängelansprüche
§ 635 	Nacherfüllung
§ 636 	Besondere Bestimmungen für Rücktritt 	und Schadenersatz 
§ 637 	Selbstvornahme 
§ 638 	Minderung 
§ 639 	Haftungsausschluss
§ 640 	 Abnahme
§ 641 	Fälligkeit der Vergütung
§ 642 	Mitwirkung des Bestellers
§ 643 	Kündigung bei unterlassener Mitwirkung
§ 644 	Gefahrtragung 
§ 645 	Verantwortlichkeit des Bestellers
§ 646 	Vollendung statt Abnahme
§ 647 	Unternehmerpfandrecht 
§ 647a 	Sicherungshypothek des Inhabers einer 	Schiffswerft
§ 648 	Kündigungsrecht des Bestellers 
§ 648a 	Kündigung aus wichtigem Grund
§ 649 	Kostenanschlag
§ 650 	Anwendung des Kaufrechts 



Kapitel 2 – Bauvertrag 
§ 650a 	Bauvertrag 
§ 650b 	Änderung des Vertrags; Anordnungsrecht 	des Bestellers 
§ 650c 	Vergütungsanpassung bei Anordnungen 	nach § 650b Absatz 2 
§ 650d 	Einstweilige Verfügung 
§ 650e 	Sicherungshypothek des Bauunternehmers 
§ 650f 	Bauhandwerkersicherung 
§ 650g 	Zustandsfeststellung bei Verweigerung 	der Abnahme, Schlussrechnung
§ 650h 	Schriftform der Kündigung 

Untertitel 2: Architektenvertrag und 	Ingenieurvertrag 
§ 650p 	Vertragstypische Pflichten aus 	Architekten- und Ingenieurverträgen 
§ 650q 	Anwendbare Vorschriften 
§ 650r 	Sonderkündigungsrecht 
§ 650s 	Teilabnahme 
§ 650t 	Gesamtschuldnerische Haftung mit dem 	bauausführenden Unternehmer


Schwerpunkt des Vertragsentwurfes bildet zum einen die Umsetzung der neuen Definition von Leistungszielen und die Umsetzung auf die Regelungen der HOAI. Des Weiteren wurde versucht, eine vernünftige Definition für die Planungsgrundlagen zu schaffen. Werden zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses die wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele nicht festgelegt, sieht das Gesetz vor, dass der Planer zunächst eine Planungsgrundlage zur Ermittlung dieser Ziele erarbeiten und dem Auftraggeber sodann mit einer Kosteneinschätzung zur Zustimmung vorlegen soll. Anstatt der Zustimmung kann der Auftraggeber in diesem Fall ein Sonderkündigungsrecht nach § 650r Abs. 1 BGB ausüben. Problematisch ist hierbei, dass weder das Gesetz, noch die amtliche Begründung, noch die einschlägige Kommentarliteratur im Moment mit Sicherheit sagen können, was genau eine Planungsgrundlage ist. Während die Architektenkammern insoweit vertreten, dass eine Planungsgrundlage eine „Leistungsphase 0“ sein muss, wofür die Formulierung des Gesetzes spricht, sehen andere die Planungsgrundlage als Teile der Leistungsphase 2 an, was dem tatsächlichen Willen des Gesetzgebers entsprechen dürfte. Von der ursprünglichen Absicht, im Vertrag zu definieren, was die Parteien als Planungsgrundlage ansehen, sind die Verfasser im Hinblick auf die Formulierungen des § 650r BGB abgekommen. Gem. § 650r Abs. 2 BGB hat der AN dem AG die Planungsgrundlage zu übergeben, und seine Zustimmung (aktiv) zu besorgen. Problematisch ist hierbei auch, dass im Gesetz nicht klar formuliert ist, ob diese Zustimmung auch konkludent erfolgen kann. Bei Verbrauchern muss zudem eine Aufklärung über das Kündigungsrecht und die Frist von 2 Wochen in Textform erfolgen. Gelingt es nun nicht, durch eine vertragliche Vereinbarung eine Planungsgrundlage zur Überzeugung des Gerichts zu definieren und hat der AN dem AG die Planungsgrundlage übergeben, aber keine (ausdrückliche) Zustimmung (und Belehrung) vom AG erhalten, erlischt das Kündigungsrecht nach dem Wortlaut des Gesetzes nicht. Das könnte bedeuten, dass der AG dieses Kündigungsrecht dann auch in eine der folgenden Leistungsphasen bspw. 5, 6 oder 7 ausüben kann. In diesem Fall würde der AN nach Auffassung der Verfasser im Zweifel nur diejenigen Leistungen erstattet bekommen, die er bei rechtzeitiger Belehrung und nicht erteilter Zustimmung des AG gem. § 650r Abs. 3 BGB erstattet bekommen hätte. 

Da dieses Risiko einer späten Ausübung des Sonderkündigungsrechts nicht zu unterschätzen sein dürfte, wurde vorliegend eine stufenweise Beauftragung mit zwei Leistungsstufen (Stufe 1 Leistungsphasen 1 und 2 und Stufe 2 Leistungsphasen 3 bis 9) im Vertrag vorgesehen. Ruft der AG die 2. Leistungsstufe ab, liegen die wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele in Form der Vorplanung vor und die Erstellung einer weiteren Planungsgrundlage mit nachfolgender Möglichkeit der Sonderkündigung des AG wäre hinfällig.

Zudem wurde die Übernahme des Anordnungsrechtes der neuen §§ 650b und c BGB in Abgrenzung zu den Regelungen des § 10 HOAI in den Vertrag ergänzt. Klargestellt wurden aber auch die Regelungen des § 650s BGB zur Teilabnahme. Zum anderen wurde großer Wert darauf gelegt, Regelungen vorzusehen, die sowohl eine Bauzeitverlängerung als auch eine angemessene Vergütung fürÄnderungsleistungen vorsehen. 

Bitte wählen Sie aus den verschiedenen Alternativen die für Sie passende und löschen Sie die anderen vollständig aus dem Vertrag. Die Anmerkungen in den Fußnoten sollten ebenfalls gelöscht werden. 

Beachten Sie auch, dass dieses Vertragsmuster lediglich eine Orientierungshilfe für den Abschluss eines Vertrages ist. Der Vertrag sollte stets den individuellen Besonderheiten des Bauvorhabens angepasst werden. Es empfiehlt sich daher, einen Rechtsanwalt mit der Prüfung des Vertrages zu beauftragen. 

Die Mustertexte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Da jedoch Änderungen der Rechtslage, andere Rechtsansichten und Fehler der Autoren niemals ganz ausgeschlossen werden können, erhebt keine der in den Mustertexten enthaltenen Formulierungen Anspruch auf uneingeschränkte Rechtsgültigkeit. Die Autoren übernehmen daher keine Haftung für den Inhalt der Mustertexte.


3. Wichtiger Hinweis für Verträge mit Verbrauchern ab dem 13.06.2014:

Für Verträge mit Verbrauchern gelten ab dem 13.06.2014 allgemeine Informationspflichten gem. §§ 312 ff. BGB. Diese Regelungen gelten wohl auch für Planer. Der Planer muss demnach den Verbraucher vor Vertragsverschluss in klarer und verständlicher Weise informieren über 
1. seine Identität und Kontaktdaten, ggf. Angabe der Rechtsform, (insbesondere Name, ggf. Büro-Name, Rechtsform bei Gesellschaften, vollständige Kontaktdaten),
2. die wesentlichen Eigenschaften der Dienstleistung, also die vom Büro konkret angebotenen Leistungen (wohl z.B.: Hochbauarchitektur, Grundleistungen, Vorentwurf, Entwurf, Genehmigung, Ausschreibung und Vergabe, Objektüberwachung, ggf. Besondere Leistungen),
3. den Gesamtpreis bzw. die Art der Preisberechnung, in der Regel also Art und Weise der Ermittlung des eigenen Honorars gemäß HOAI für das konkrete Bauvorhaben, mitsamt Nebenkosten,
4. gegebenenfalls Planungs- und weitere Leistungsbedingungen sowie Termine (z.B. das Recht gemäß § 15 HOAI, Abschlagszahlungen in angemessenen Zeitabständen für erbrachte Leistungen zu verlangen),
5. einen Hinweis auf die fünfjährige gesetzliche Gewährleistung nach Abnahme der Planerleistung.
Die Information muss auf Papier oder - bei Zustimmung des Verbrauchers - auf einem anderen dauerhaften Datenträger zur Verfügung gestellt werden. Aus Beweisgründen sollte die Übergabe der Informationen durch Unterschrift des Verbrauchers bestätigt werden. Entsprechende Formulare werden von den Architektenkammern angeboten.

ACHTUNG!
Werden Planerverträge außerhalb der Geschäftsräume des Planers bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Vertragsparteien geschlossen, bestehen gem. § 312 ff. BGB weitere Informationspflichten sowie ein 14-tägiges Widerrufsrecht des Verbrauchers, über dessen Bestehen der Planer aufzuklären und zu belehren und auf ein Muster-Widerrufsformular hinzuweisen hat. Auch dazu werden entsprechende Formulare von den Architektenkammern angeboten. 

Da bei einem Verstoß gegen die Widerrufsbelehrung im Falle des Widerrufs kein Honorar verlangt werden kann, empfehlen wir ausdrücklich, keine Verträge außerhalb des Büros bei gleichzeitiger Anwesenheit beider Vertragsparteien zu schließen. Die gleiche Pflicht gilt, wenn Planer den Verbraucher außerhalb ihrer Geschäftsräume persönlich und individuell ansprechen und der Vertrag unmittelbar danach in den Geschäftsräumen des Planers oder durch Fernkommunikationsmittel geschlossen werden. 

Stuttgart, den xx.xx.xxxx


Meurer Rechtsanwälte 
Inhaber Karsten Meurer
Herdweg 24
70174 Stuttgart

Tel. 07 11-50 53 07 30
Fax. 0711-50 53 07 50

meurer@meurer-rechtsanwaelte.de


Weitere Links:
http://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2016/03022016_Kabinett_Bauvertragsrechts.html
http://dipbt.bundestag.de/extrakt/ba/WP18/730/73046.html

















Verbraucheraufklärung:

Der Bauherr wird gem. § 7 HOAI darüber aufgeklärt, dass der folgende Vertrag für die Honorarermittlung auf die HOAI 2021 verweist. Diese HOAI ist kein zwingendes anzuwendendes gesetzliches Preisrecht mehr, sondern kann durch abweichende Honorarvereinbarungen unterschritten oder auch überschritten werden. 

Der Parteien vereinbaren gleichwohl den folgenden Architektenvertrag. 

Der Bauherr hat diese Vereinbarung vor Unterschrift unter dem Architektenvertrag zur Kenntnis genommen und gelesen. 


……………….., den 




Bauherr/in

































ARCHITEKTENVERTRAG
zur Objektplanung für Gebäude, Innenräume  



zwischen


_____________________________________________________________________.


_____________________________________________________________________

vertreten durch:


_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
	- nachstehend AG genannt -

und


_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
- nachfolgend AN genannt ‑


wird folgender Architektenvertrag in Anlehnung an die Honorarempfehlungen der HOAI 2021 abgeschlossen, gleicwohl diese kein zwingendes Preisrecht mehr ist und abweichende Honorarvereinbarungen möglich wären:




§ 1	GEGENSTAND DES VERTRAGES – Wesentliche Planungsziele

(1) 	Der AG überträgt dem AN die Architektenleistungen nach Maßgabe der §§ 2 und 3 dieses Vertrages, die für die Errichtung des vertragsgegenständlichen Bauvorhabens erforderlich sind. 

Dem Bauvorhaben liegen folgende wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele bzgl. Kosten, Qualität, Quantität und Termine des AG zu Grunde. Diese Planungs- und Überwachungsziele bilden zugleich die vertragliche Planungsgrundlage im Sinne des § 650p Abs. 2 BGB.[footnoteRef:1] [1:  	Hier sollen Angaben hinsichtlich des Raumprogramms, der gestalterischen Anforderungen, der Ausstattungsmerkmale, des Funktionsprogramms, der Ausnutzung des Baugrundstückes, der Ausnutzung der Gebäudeflächen (Verhältnis Nutzflächen zu Verkehrsflächen) zu den Baukosten und/oder Gesamtinvestitionen und dem Qualitätsstandard gemacht werden, soweit diese schon bekannt sind. Dies kann auch durch den Verweis auf bereits erfolgte Voruntersuchungen erfolgen s.u..Die Angaben sind durch die Novellierung der HOAI wichtig geworden, da nach der HOAI die anrechenbaren Kosten nur nach der Kostenberechnung ermittelt werden. Es wird daher verstärkt von Bedeutung, Änderungen des Leistungszieles nachweisen zu können.] 


Bauvorhaben:_____________________________________________________________



a. 	Planungsziel Quantität:
	Das Bauvorhaben soll zu folgendem Zweck errichtet werden und darüber hinaus folgende Größe/Räume ausweisen:
	______________________________________________________________________


______________________________________________________________________

Bestandteil dieses Vertrages sind folgende Anlagen:
[bookmark: Kontrollkästchen1]|_| 	die Voruntersuchungen sowie die vom AG übergebenen 
[bookmark: Text13][bookmark: Text14]Skizzen und Entwürfe ________      :     ________	__________________

[bookmark: Kontrollkästchen2]|_| 	folgende vom AG übergebene Unterlagen	__________________

b. 	Planungsziel Qualität:

Die Parteien vereinbaren, dass das Bauvorhaben folgendem Qualitätsstandard entsprechen soll:

[bookmark: Text31]______________________

c. 	Planungsziel Kosten:

Der AG möchte für die reinen Baukosten des Objektes (Kostengruppen 300 und 400 DIN 276 i.d.F. 2008) eine Gesamtsumme von __________________ Euro (netto) ausgeben.

Diese Summe stellt einen ersten groben Kostenrahmen für die Planung des AN dar. 

d. 	Planungsziel/Termine:

|_|	Die Baumaßnahme soll in einem Zug innerhalb der üblichen Fristen geplant und ausgeführt werden.

[bookmark: Text32]|_|	Die Parteien vereinbaren, dass das Bauvorhaben zu folgendem Termin nach Möglichkeit fertiggestellt werden soll: ________________

Weitere Vertragstermine werden zwischen den Parteien ggf.im Einzelnen vereinbart.

(2)	Die weiteren Planungsziele werden zwischen AG und AN im Rahmen des Planungsprozesses abgestimmt. Der AN hat diese Planungsziele beim AG so rechtzeitig abzufragen, dass er seine weitere Planung darauf einrichten kann. Hat der AG ein Leistungsziel auf Anforderungen und in Abstimmung mit dem AN bestimmt, darf der AN diese seinen weiteren Planungsleistungen zu Grunde legen.






§ 2	ARCHITEKTENLEISTUNGEN


(1) 	Der AN hat für die Erreichung der obigen wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele in Ergänzung zu § 650p BGB die nachfolgend aufgeführten Teilerfolge[footnoteRef:2]) (Ziff. 2.1.1 bis 2.1.6), deren Inhalt und Umfang sich an den dem Objekt nach HOAI zugewiesenen Leistungen (vgl. §§ 3,34 i.V.m. Anlage 10 HOAI) orientieren, zu erbringen. Die einzelnen Arbeitsschritte sind nur insoweit zu erbringen, wie sie für die zur ordnungsgemäßen Erfüllung eines Auftrags, d.h. das im Wesentlichen mangelfreie Entstehenlassen des Bauvorhabens, erforderlich sind. [2:  	Die Aufnahme von Teilleistungserfolgen stellt den Versuch dar, die Leistungspflichten von den Leistungsbildern der HOAI abzukoppeln und somit zu verhindern, dass durch das Nichterbringen einzelner Arbeitsschritte eine Honorarkürzung (bzw. ein Kürzen der erbrachten Leistungsprozente) vorgenommen werden kann (vgl. BGH, Urteil vom 24.06.2004 - VII ZR 259/02). Bei Verwendung des Vertragsmusters sollte unbedingt geprüft werden, ob tatsächlich alle im Einzelnen aufgezählten Leistungen im konkreten Fall erbracht werden müssen.] 


 
[bookmark: Kontrollkästchen5]2.1.1	|_|	Ermitteln der Planungsaufgabe nach den Zielvorstellungen des AG

Hierfür hat der AN insbesondere folgende Arbeitsschritte zu erbringen:

[bookmark: Kontrollkästchen6]|_| 	Grundlagenermittlung 

[bookmark: Kontrollkästchen7]|_| 	Vorplanung

[bookmark: Kontrollkästchen8]2.1.2 	|_|	Erstellen von vermaßten Entwurfsplänen nach den Zielvorstellungen des AG und Umsetzung derselben in ein behördliches Baugesuch

Hierfür hat der AN insbesondere folgende Arbeitsschritte zu erbringen:

[bookmark: Kontrollkästchen9]|_| 	Entwurfsplanung

[bookmark: Kontrollkästchen10]|_| 	Genehmigungsplanung

[bookmark: Kontrollkästchen12]2.1.3 	|_|	Erstellen der für die Bauausführung des Objektes erforderlichen Pläne


[bookmark: Kontrollkästchen62]|_|	Ausführungsplanung

[bookmark: Kontrollkästchen14]2.1.4	|_|	Erarbeiten einer für die Vergabe der Leistungen zuschlagsreifen Lösung

Hierfür hat der AN insbesondere folgende Arbeitsschritte zu erbringen:

[bookmark: Kontrollkästchen15]|_| 	Erstellen der Leistungsverzeichnisse oder Leistungsbeschreibungen der zu vergebenden Leistungen

[bookmark: Kontrollkästchen16]|_|	Mitwirkung bei der Vergabe der Bauleistungen durch den Bauherrn
[bookmark: Kontrollkästchen17]2.1.5	|_|	Bauleitung, Überwachung der mangelfreien Ausführung der Bauleistung

Hierfür hat der AN insbesondere folgende Arbeitsschritte zu erbringen:

Objektüberwachung


[bookmark: Kontrollkästchen18]2.1.6	|_|	Betreuung des Objektes

Hierfür hat der AN insbesondere folgenden Arbeitsschritte zu erbringen:

Objektbetreuung 


(2)	Soweit der AG einmal beschlossene Planungs- und Überwachungsziele ändert oder weitere Leistungen, die über den gem. § 2 Abs. 1 vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen oder zur Erreichung des vereinbarten werkvertraglichen Gesamterfolges erforderlich sind und diese vom AG angeordnet werden, gilt § 650b BGB. 

(3)	Als Besondere Leistungen werden folgende Leistungen vereinbart und sind vom AN zu erbringen:

	Bestandsaufnahme/Aufmaß / 
	

	Bedarfsplanung gem. DIN 18205
	

	Mitwirken bei der Finanzierungsbeschaffung (Näheres ist zu definieren), 
	

	
	





(4) 	Zusätzliche Leistungen, welche durch das Büro des AN zu erbringen sind:

[bookmark: Kontrollkästchen19]|_|	Baukünstlerische Überwachung (soweit dem AN nicht schon die Bauüberwachung übertragen worden ist).

[bookmark: Kontrollkästchen20]	|_|	Erstellung eines Entwässerungsgesuches. 

[bookmark: Kontrollkästchen21]	|_|	Erstellen des Energiebedarfsausweises nach GEG.

[bookmark: Kontrollkästchen22][bookmark: Text15]	|_|	______________________________________________________________________________

[bookmark: Kontrollkästchen23]	|_|	______________________________________________________________________________


(5)	Stufenweise Beauftragung der einzelnen Teilerfolge

Dem AN werden stufenweise folgende Leistungen übertragen:

	1.
	Stufe: Teilerfolg 2.1.1
	beauftragt 

	2.
	Stufe: Teilerfolge 2.1.2 – .2.1.5
	Noch zu beauftragen

	3. 
	Stufe:  Teilerfolg 2.1.6
	Noch zu beauftragen

	Alt. 4.
	
Teilerfolg
	

	5.
	Teilerfolg
	

	6.
	Teilerfolg
	



Nach Abschluss der 1. Stufe ist der AG zur Abnahme der erbrachten Leistungen verpflichtet, die im Falle des Abrufs der 2. Stufe zugleich die weiteren wesentlichen Planungs- und Überwachungsziele bilden.  

Hierbei gilt: 

Die Auftragserteilung mit der jeweils nächsten Stufe steht im Ermessen des AG und hat nur zu erfolgen, wenn die Planung des AN bzgl. des Objektes fortgeführt wird und diese nach dem Urheberrechtsgesetz geschützt ist.

Der AN beabsichtigt die weiteren Leistungen zu erbringen, soweit er hierfür eine angemessen Vergütung erhält und auf die weitere Leistungserbringung eingerichtet ist. 


§ 3	PFLICHTEN DES AN


(1)	Der AN erbringt seine vertraglichen Leistungen nach den allgemein anerkannten Regeln der Baukunst und Bautechnik und den einschlägigen behördlichen Vorschriften. Sollte sich während der Leistungserbringung abzeichnen, dass eine zum Zeitpunkt der Leistungserbringung geltende anerkannte Regel der Technik zum Zeitpunkt der Abnahme keine Gültigkeit mehr haben wird, hat der AN den AG darüber aufzuklären und vom AG eine Entscheidung darüber zu verlangen, nach welchem Regelwerk die Leistung zu erbringen ist. 

	Soweit sich die anerkannten Regeln der Technik nach Leistungserbringung ändern, hat der AN eine etwaige, vom Bauherrn geforderte Planungsänderung vorzunehmen. Der AN erhält hierfür eine zusätzliche Vergütung, soweit ihm die Änderungen des Regelwerkes nicht erkennbar gewesen sind. 
	
(2)	Der AN ist im Rahmen der ihm übertragenen Leistungen berechtigt und verpflichtet, in zumutbarem Umfang Rechte des AG zu wahren, insbesondere den an der Durchführung des Baus Beteiligten die erforderlichen Weisungen zu erteilen. Zur Eingehung rechtsgeschäftlicher Verpflichtungen, die mit Kosten für den AG verbunden sind, ist der AN ohne ausdrückliche schriftliche Bevollmächtigung des AG nicht befugt.

(3)	|_| 	Der AN ist grundsätzlich berechtigt, Leistungen durch Subplaner erbringen zu lassen. Diese sind im Verhältnis zum AG Erfüllungsgehilfen. 

(4)	Der AN hat den AG rechtzeitig über den Einsatz von Fachingenieuren und Sonderfachleuten zu beraten sowie deren Leistungsumfang mit dem AG abzustimmen.

(5)	Der AN hat regelmäßig Baubesprechungen (Jour Fixe) in Abstimmung mit dem AG durchzuführen, über deren Inhalte und Themen er Protokolle zu erstellen hat. 

(6)	Der AN hat während der Bauphase ein digitales Bautagebuch zu erstellen, aus dem alle wesentlichen Bauabläufe und wichtigen Bauarbeiten erkennbar und nachvollziehbar sind. Zudem wird er alle wesentlichen Vorgänge, Schriftverkehr, der für das Bauvorhaben geführt wurde, und Korrespondenz mit AN zusammenstellen und dem AG übergeben.






§ 4	PFLICHTEN DES AG

(1)	Der AG fördert die Planung und Durchführung der Aufgabe, insbesondere wird er alle anstehenden Fragen auf berechtigtes Verlangen des AN unverzüglich - d.h. in angemessener Zeit, so dass das Bauvorhaben in den vorgesehenen Terminen realisiert werden kann - entscheiden. Er hat zudem das Ergebnis jeden Arbeitsschrittes im Sinne von § 2 des Vertrages auf Verlangen des AN schriftlich freizugeben.

(2)	Erbringt der AG die Leistungen nach Baustellenverordnung nicht selbst, so hat er hierfür einen Sonderfachmann/SIGEKO zu beauftragen. Wird der AN auch mit der Erbringung dieser Leistungen beauftragt, werden diese Leistungen gesondert vergütet.

(3) 	Folgende Sonderfachleute für

[bookmark: Kontrollkästchen49]|_|	Bodengutachten 
[bookmark: Text22](Gründungsberatung) 	___________________________________________

[bookmark: Kontrollkästchen50]|_|	Vermessung	___________________________________________

[bookmark: Kontrollkästchen51]|_|	Tragwerksplanung (Statik)	___________________________________________

[bookmark: Kontrollkästchen52]|_|	Technische Ausrüstung (HLS) 	___________________________________________

[bookmark: Kontrollkästchen53]|_|	Elektroplanung 	___________________________________________

[bookmark: Kontrollkästchen54]|_|	Energieeinsparverordnung 	___________________________________________

[bookmark: Kontrollkästchen55][bookmark: Text29]|_|	……………………………….	___________________________________________

werden nach Rücksprache mit dem AN vom AG beauftragt. Sollten Leistungen weiterer Sonderfachleute erforderlich werden, hat der AN den AG darüber zu informieren und den notwendigen Umfang der Beauftragung aufzuzeigen. Der AG wird die Sonderfachleute beauftragen.

(4)	Der AG übergibt dem AN sämtliche, das Bauvorhaben betreffende Rechnungen, soweit diese für die Vertragserfüllung und die Erstellung der Honorarrechnung benötigt werden. 

(5) 	Der AG nimmt die Leistungen der Unternehmer und der Fachunternehmer rechtsgeschäftlich ab.

(6) 	Widerspricht der AG einem ihm übergebenen Leistungsergebnis (Pläne, Bemusterungsvorschläge und sonstige Unterlagen) des AN nicht binnen 12 Tagen, so bildet dieses die Grundlage und Zielvorstellung für die weiteren Planungen und Leistungen. Der AN hat den AG bei Übergabe der Leistungsergebnisse schriftlich darauf hinzuweisen.

(7)	Im Interesse eines reibungslosen Bauablaufs soll der AG Weisungen an die am Bau Beteiligten nur im Einvernehmen mit dem AN erteilen.

(8)	Der AG wird nur Unternehmer und Planer beauftragen, die eine mangelfreie, fristgerechte und zuverlässige Leistungserbringung gewährleisten. Sollte ein beauftragter Unternehmer insolvent werden, hat der AG alles zu tun, um dem AN die weitere Leistungserbringung zu ermöglichen. Der dem AN daraus entstehende Mehraufwand ist als Besondere Leistung gesondert auf Nachweis zu vergüten.

(9)	Der AG hat auf Verlangen des AN einen bevollmächtigten Ansprechpartner zu benennen, der berechtigt ist, alle rechtsgeschäftlichen und technischen Entscheidungen zu treffen. 



§ 5	GRUNDLAGE DER HONORARERMITTLUNG

(1)	Die Parteien vereinbaren, dass die Abrechnung der vertraglich erbrachten Leistungen auf Basis der Vorschriften der HOAI erfolgen wird. Die dem Honorarabrechnungssystem der HOAI zu Grunde liegenden Honroarparameter (anrechenbare Kosten und Honorarzone, Honorarzuschläge) werden zum Zeitpunkt des Abschlusses dieses Vertrages vorläufig bewertet. Sofern sich bei der weiteren Leistungserbringung herausstellt, dass diese vorläufige Bewertung nicht der HOAI entspricht, kann eine angemessene Honoraranpassung nach den Vorschriften der HOAI erfolgen, wenn nicht in diesen Vertrag ausdrücklich abweichendes von der HOAI vereinbart worden ist. 
 
[bookmark: Text30](1)	Bei der Maßnahme handelt es sich gem. § 11 HOAI um _______ Objekte. Für jedes Objekt ist das Honorar getrennt nach anrechenbaren Kosten, Honorarzone, Honorarsatz und erbrachte Leistungen zu berechnen. Objekte verschiedener Planungsleistungen sind stets getrennt abzurechnen.

(2) 	Die in § 2 Abs. 1 vereinbarten Leistungserfolge werden (ggf. auch abweichend von den Mindestsätzen der HOAI) wie folgt vergütet. Soweit übertragbar, gilt dies auch für weitere, vom Bauherrn verlangte oder erforderliche Leistungen im Sinne von § 2 Abs. 2 des Vertrages:

	
Teilerfolg
§ 2 Abs. 1
	
Arbeitsschritt:
	
Gem. § 34 HOAI
	
Beauftragte Leistungen
	
Leistungsprozente gem. § 34 HOAI

	Ziff. 2.1.1
	Grundlagenermittlung

	Lph. 1 

	
	2%

	
	Vorplanung 
	Lph. 2 
	
	7%

	Ziff. 2.1.2
	Entwurfsplanung 
	Lph. 3
	
	15%

	
	Genehmigungsplanung 
	Lph. 4

	
	3%

	Ziff. 2.1.3
	Ausführungsplanung 
	Lph. 5

	
	25%

	Ziff. 2.1.4
	Vorbereitung der Vergabe 
	Lph. 6

	
	10%

	
	Mitwirkung bei Vergabe 
	Lph. 7

	
	4%

	Ziff. 2.1.5
	Objektüberwachung 
	Lph. 8

	
	32%

	Ziff. 2.1.6
	Objektbetreuung 
	Lph. 9
	
	2 %



























(3) 	Die anrechenbaren Kosten des Gebäudes und die der Innenräume werden gem. §§ 33, 4, 11 HOAI unter Zugrundelegung der jeweiligen Kostenermittlung nach DIN 276 i.d.F. 2008 ermittelt. 


[bookmark: Text33]|_|	Der Wert vorhandener Bausubstanz wird gem. § 2 Abs. 7 i. V. m. § 4 Abs. 3 HOAI mit ________ Euro beziffert und bei den anrechenbaren Kosten berücksichtigt. 

	Alternativ:

|_|	Die Parteien vereinbaren, dass vorhandene Bausubstanz angemessen bei den anrechenbaren Kosten gem. § 2 Abs. 7 i. V. m. § 4 Abs. 3 HOAI zu berücksichtigen ist. Der Umfang der Berücksichtigung wird nach Erstellung der Kostenberechnung zwischen den Vertragsparteien angemessen festgelegt. Sollte eine solche Vereinbarung nicht zustande kommen, ist die vorhandene Bausubstanz angemessen bei den anrechenbaren Kosten zu berücksichtigen (§ 4 Abs. 3 HOAI). 
	
Anrechenbar für Leistungen bei Gebäuden und raumbildende Ausbauten sind auch die Kosten für Technische Anlagen gem. KGr. 400 DIN 276:2008:

- 	vollständig bis zu 25% der sonstigen anrechenbaren Kosten,
- 	zur Hälfte mit dem 25% der sonstigen anrechenbaren Kosten übersteigenden Betrag.

	Plant der AN die im vorherigen Satz genannten Gegenstände fachlich und/oder überwacht er fachlich deren Ausführung, so erhält er für diese Leistungen zudem ein Fachplanungshonorar.
	
	Nicht anrechenbar sind Kostengruppen der DIN 276 2008, die nicht von § 33 Abs. 1 und 2 HOAI erfasst sind, soweit der AN sie nicht plant, bei der Beschaffung mitwirkt oder ihre Ausführung oder ihren Einbau fachlich nicht überwacht.

	Werden Leistungen für mehrere Innenräume beauftragt, so werden die anrechenbaren Kosten der Innenräume zusammengefasst ermittelt.


Alternativ:

[bookmark: Kontrollkästchen30]|_|	Die anrechenbaren Kosten werden für die Leistungsphasen 1 bis 4 nach der Kostenberechnung, solange diese nicht vorliegt, nach der Kostenschätzung, und für die Leistungsphasen 5 bis 9 – abweichend von der HOAI - nach der Kostenfeststellung, solange diese nicht vorliegt, nach dem Kostenanschlag, solange dieser nicht vorliegt, nach der Kostenberechnung bzw. der Kostenschätzung, ermittelt[footnoteRef:3]. [3:  	Durch die Vereinbarung einer Abrechnung der erbrachten Leistungen für die Leistungsphasen 5 bis 9 nach der Kostenfeststellung, werden beim Planungshonorar auch Nachträge der Unternehmen berücksichtigt. In diesem Fall hat der Planer den Vorteil, dass er bei Änderungen des Leistungszieles oder sonstigen Verteuerungen des Bauvorhabens nicht jedes Mal eine Mehrvergütung verlangen muss. Diese Vereinbarung ist nicht HOAI-konform, aber solange zulässig, wie die Mindest- und Höchstsätze der HOAI weder über- noch unterschritten werden.] 







(4)	Honorarzonen, Honorarsätze

	
	Zone                

	Satz[footnoteRef:4] [4:  	Der Honorarsatz bestimmt sich gem.§ 7 HOAI zwischen dem Mindestsatz und dem Höchstsatz (bspw. Mindestsatz, 20% oder Mittelsatz = mittig zwischen Mindest- und Höchstsatz.] 


	Gebäude nach §§ 5, 35 Abs. 2 bis 5 und Anlage 10.2 HOAI vorläufig
	
	

	
	
	

	Innenräume nach §§ 5, 35 Abs. 3, 6 und Anlage10. 3 HOAI vorläufig
	
	



[bookmark: Text18]_______%
(5)	Für Umbau und Modernisierung von Gebäuden
nach §§ 6 Abs. 2 und 36 Abs.1 HOAI gilt: Der Zuschlag beträgt[footnoteRef:5])  [5:  	Ab Honorarzone III beträgt der Zuschlag gem. § 36 HOAI bis zu. 33%. Bei höheren Honorarzonen kann der Zuschlag frei vereinbart werden. 0% ist kein Zuschlag, somit gelten nach HOAI 20% Zuschlag als vereinbart, ab durchschnittlichem Schwierigkeitsgrad.] 


_______%
(6) 	Für Umbau und Modernisierung von Innenräumen gilt gem. 
§§ 6 Abs. 2 und 36 Abs. 2 ein Zuschlag in Höhe von[footnoteRef:6]  [6:  	Ab Honorarzone III, kann ein Zuschlag bis 50% vereinbart werden. Bei höheren Honorarzonen kann der Zuschlag frei vereinbart werden.] 


[bookmark: Text20]_______%
(7)	Für Instandhaltung und Instandsetzung von Gebäuden
nach § 12 HOAI gilt: Der Zuschlag beträgt[footnoteRef:7] [7:  	Gem. § 12 HOAI kann ein Zuschlag von bis zu 50%, aber nur für die Leistungsphase 8, vereinbart werden (vgl. Morlock/Meurer, HOAI in der Praxis, 10. Auflage, Werner Verlag).] 



§ 6	VERGÜTUNG DES AN

(1)	Das Honorar des AN bemisst sich gem. § 5 nach den Bestimmungen der HOAI in der geltenden Fassung sowie nach den zusätzlich in diesem Paragraphen geregelten Honorarvereinbarungen. 

(2)	Nebenkosten werden gem. § 14 HOAI vergütet:

[bookmark: Kontrollkästchen34]|_|	auf Einzelnachweis, wobei 

· [bookmark: Text23]Fahrtkosten mit 			________ Euro[footnoteRef:8] [8:  	Üblicher Weise wohl 0,30 Euro pro Kilometer. Möglich ist aber auch die Heranziehung der ADAC-Tabelle, die höhere Werte ausweist. Vgl. Morlock/Meurer, a.a.O., Die HOAI in der Praxis, Werner Verlag.] 

· Fotokopien A4 mit 			________ Euro[footnoteRef:9] [9:  	DIN A 4 wohl 0,20 Euro, DIN A 3 0,40 Euro. (vgl. Morlock/Meurer, a.a.O.)] 

· Fotokopien A 3 mit 			________ Euro
· Sonstige Vervielfältigungen mit		________ Euro


vergütet werden[footnoteRef:10]. [10:  	Weitere Einzelvereinbarungen sind möglich, bspw. für Übernachtungskosten oder Tagesgeldpauschalen etc.] 


Alternativ[footnoteRef:11]: [11:  	Nicht Zutreffendes kann gestrichen werden] 


 _______%
[bookmark: Kontrollkästchen35]|_| 	durch eine Nebenkostenpauschale
in Höhe von[footnoteRef:12] [12:  	Je nach Auftrag sind Nebenkosten von 3 bis 10% angemessen (vgl. Morlock/Meurer, HOAI in der Praxis, Werner Verlag).] 

aus der Netto-Auftragssumme.


Alternativ[footnoteRef:13]: [13:  	Nicht Zutreffendes kann gestrichen werden.] 

 _______%

[bookmark: Kontrollkästchen36]|_|	durch eine Nebenkostenpauschale in Höhe von
aus der Netto-Auftragssumme für 

Vervielfältigungen von schriftlichen Unterlagen wie Leistungsverzeichnisse, 
Anfertigung von Filmen und Fotos oder Post und Fernmeldegebühren

sowie auf Einzelnachweis[footnoteRef:14]: [14:  	Die Aufzählung ist nur beispielhaft und soll nach Bedarf ergänzt werden.] 


· Kosten für Reisen,
· Kilometerpauschale in Höhe von 0,30 Euro pro gefahrenen Kilometer,
· Kosten für Vervielfältigungen von Zeichnungen,
[bookmark: Text21]-	_________________________________________________________,
-	_________________________________________________________.

[bookmark: Kontrollkästchen37](3)	|_|	Für die Objektüberwachung wird dem AN auf Kosten des AG auf der Baustelle ein Bauleitungsbüro zur Verfügung gestellt. 

(4) Werden Besondere Leistungen gem. § 3 Abs. 3 HOAI beauftragt, sind diese wie folgt zu vergüten:
 _______ Euro

- 	Bestandsaufnahme

 _______ Euro
- 	Wertermittlung


Ist für beauftragte Besondere Leistungen keine Pauschalvergütung vereinbart worden, wird die Mehrleistung des AN nach folgenden Stundensätzen abgerechnet:
 _______ Euro

Für den AN pro Std.

 _______ Euro
Für Mitarbeiter, die technische oder wirtschaftliche 
Aufgaben erfüllen

_______ Euro
Für Technische Zeichner und sonstige Mitarbeiter mit 
vergleichbarer Qualifikation pro Std.

Zum Nachweis der gearbeiteten Arbeitsstunden hat der AN dem AG den Mitarbeiter, die Tätigkeit, die Dauer der Tätigkeit und den Tag anzugeben.


[bookmark: Kontrollkästchen38]|_|	Für Kostenunterschreitungen, die unter Ausschöpfung technisch-wirtschaftlicher oder umweltverträglicher Lösungsmöglichkeiten zu einer wesentlichen Kostensenkung (d.h.: mind. 10% unter Kostenberechnung Kostengruppen 300 und 400 DIN 276 i.d.F.2008) ohne Verminderung des vertraglich festgelegten Standards führen, wird ein Erfolgshonorar in Höhe eines Honorarzuschlages von _______% (max. 20%) vereinbart.

(5) Die zusätzlich beauftragten Leistungen werden wie folgt vergütet:

[bookmark: Kontrollkästchen44]|_|	Die Leistungen der baukünstlerischen Überwachung, d.h. das Überwachen des Projektes im Hinblick auf die gestalterische Ausführung.

mit zusätzlich 	_______%[footnoteRef:15] des Leistungsbildes, dem das Objekt angehört [15:  	Angemessen dürften in der Regel 5 bis 10 % sein.] 


oder pauschal mit 

|_| 	oder auf Stundenbasis gem. § 6 Abs. 4.

[bookmark: Kontrollkästchen45]|_|	Die Erstellung eines Entwässerungsgesuches 
 _______ Euro

[bookmark: Kontrollkästchen58]|_|	pauschal mit

|_| 	oder auf Stundenbasis gem. § 6 Abs. 4.

[bookmark: Kontrollkästchen46]|_|	Erstellen des Energiebedarfsausweises nach EnEV
_______ Euro

[bookmark: Kontrollkästchen59]|_|	pauschal mit[footnoteRef:16] [16:  	Wie die Leistungen nach EnEV zu vergüten sind, ist umstritten. Die Leistungen der EnEV wurden durch die Anlage 1 neu im Leistungsbild Bauphysik erfasst. Ob diese Honorare auskömmlich sind, erscheint zumindest zweifelhaft. Es wird daher in jedem Fall die Vereinbarung einer Abrechnung auf Stundenvergütung bzw. die Vornahme einer individuellen Kalkulation empfohlen.] 

|_| 	oder auf Stundenbasis gem. § 6 Abs. 4.

[bookmark: Kontrollkästchen47][bookmark: Text24]|_|	____________________________________

|_|	oder auf Stundenbasis gem. § 6 Abs. 4

 _______Euro
[bookmark: Kontrollkästchen60]|_|	pauschal mit

|_|	____________________________________

|_| 	oder auf Stundenbasis gem. § 6 Abs. 4
 _______Euro

[bookmark: Kontrollkästchen61]|_|	pauschal mit 

(6)	Bei Erweiterungen des Auftragsumfanges werden – vorbehaltlich anderer Regelungen - die Kostenermittlungen um die gestiegenen Kosten fortgeschrieben und diese für die Ermittlung der anrechenbaren Kosten zu Grunde gelegt. 

ALTERNATIV zu 1 bis 6:

Die Parteien vereinbaren einen Zuschlag / Abschlag auf das nach HOAI errechnete Honorar in Höhe von ……%


Die Vertragsparteien vereinbaren für die beauftragten und geschuldeten Leistungen des AN nach diesem Vertrag (insbesondere auf Basis des § 5 des Vertrages) ein Pauschalhonorar.

Dieses Pauschalhonorar verteilt sich auf die vereinbarten Leistungsphasen im Sinne von Teilleistungspauschalen wie folgt (jeweils zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer und Nebenkosten):


	1.
	für Leistungen Teilleistungserfolg 2.1.1
	_______ Euro

	
	
	

	2.
	für Leistungen Teilleistungserfolg 2.1.2
	 _______Euro

	
	
	

	3.
	für Leistungen Teilleistungserfolg 2.1.3
	 _______ Euro

	
	
	

	4.
	für Leistungen Teilleistungserfolg 2.1.4
	_______ Euro

	
	
	

	5.
	für Leistungen Teilleistungserfolg 2.1.5
	_______ Euro

	
	
	

	6.
	für Leistungen Teilleistungserfolg 2.1.6
	_______ Euro




Pauschalhonorar gesamt 

[bookmark: Text25]_____________________________________________ Euro,

in Worten: 

_____________________________________________ Euro
(zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Mehrwertsteuer).


Diesem Honoraransatz liegen anrechenbare Kosten in einer derzeit geschätzten Höhe von

_____________________________________________ Euro

zugrunde.

Sollte sich im Zuge der weiteren Bauausführung herausstellen, dass mit der Realisierung des Bauvorhabens eine Erhöhung der tatsächlich entstehenden, anrechenbaren Kosten um mehr als 5%[footnoteRef:17] verbunden ist, oder sich andere angenommene Honorarparameter verändert haben, so erhöht sich auch das Pauschalhonorar entsprechend.  [17:  	Auch höherer Prozentsatz möglich.] 


(7)	Alle weiteren oder zusätzlichen Leistungen, die aufgrund einer Änderung der Planungs- und/oder Überwachungsziele erforderlich werden, für die noch keine Vergütungsvereinbarung getroffen worden ist und die zur Erreichung des werkvertraglichen Zieles erforderlich oder vom Bauherrn verlangt werden, sind angemessen zu vergüten. Hierbei gilt, dass für diese Leistungen vor Leistungserbringung eine schriftliche Honorarvereinbarung auf Basis der Vorschriften der HOAI, sofern diese einschlägig ist, getroffen werden soll. 

Kommt zwischen den Parteien eine Honorarvereinbarung über diese Leistungen nicht zustande und werden die erbrachten Leistungen nicht über § 10 HOAI vergütet, bspw. weil die erbrachten Leistungen prozentual nicht sicher zu definieren sind, erhält der Architekt auch noch nach Durchführung dieser Leistungen eine Vergütung nach § 650c BGB. Hierbei gilt, dass der zeitliche Aufwand des/der AN auf Basis der bürointernen kalkulierten Kosten des AN als Kosten im Sinne des § 650c BGB angesehen werden. .

Handelt es sich bei der weiteren Leistung um Leistungen, die den Auftragsumfang ändern, mit der Folge von Änderungen der anrechenbaren Kosten, dann findet – ggf. auch abweichend von dem Wotlaut der HOAI - § 10 Abs. 1 und Abs. 2 HOAI Anwendung. Es gilt hierbei folgendes:Änderungsleistungen auf Veranlassung des AG, die wiederholt zu erbringende Grundleistungen zur Folge und die keine oder nur geringe Auswirkungen auf die anrechenbaren Kosten haben, sind stets gem. § 10 Abs. 2 HOAI als wiederholt erbrachte Grundleistungen zu vergüten.

Grundleistungen die erneut oder erstmalig zu erbringen sind, weil sich der Auftragsumfang geändert hat, sind - neben der Vergütung von Änderungsleistungen - auf Basis der wiederholt oder erneut zu erbringenden Grundleistungen und auf Basis der geänderten anrechenbaren Kosten erneut zu vergüten (§ 10 Abs. 1 HOAI).

Ggf. steht dem AN ein Anspruch auf die volle Vergütung abzüglich ersparter Aufwendungen (vgl. § 648 BGB) bzw. entgangener Gewinn für beauftragte, aber aufgrund der Änderung des Auftragsumfanges nicht erbrachte Leistungen zu. Insoweit gilt § 11.


 
§ 7	FÄLLIGKEIT DER VERGÜTUNG

(1)	Abschlagszahlungen

[bookmark: Kontrollkästchen56]|_|	Abschlagszahlungen haben in angemessenen zeitlichen Abständen für nachgewiesene Leistungen zu erfolgen. Im Übrigen gilt § 632a BGB . 

[bookmark: Kontrollkästchen57]|_|	Abschlagszahlungen für erbrachte Leistungen sind wie folgt zu bezahlen:

1. Nach Vollendung eines Arbeitsschrittes gem. § 2 Abs. 1 Ziff. 2.1.1 bis 2.1.5, darüber hinaus 
2. nach Beginn der Ausführungsarbeiten,
3. nach Abschluss der Maurerarbeiten,
4. nach Abschluss sämtlicher Rohbauarbeiten,
5. nach Abschluss der Installationsarbeiten,
6. 	nach Abschluss des Innenausbaus.

Der Ausgleich der entsprechenden Rechnungen (mit gesondert ausgewiesener Mehrwertsteuer) wird vom AG binnen 2 Wochen veranlasst.

(2)	Gegenüber den fälligen Forderungen des AN darf der AG nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Gegenforderungen aufrechnen. Zurückbehaltungsrechte des AG bleiben unberührt.

(3)	Schlussrechnung

Das Gesamthonorar ist fällig, wenn die beauftragten Leistungen vertragsgemäß erbracht worden sind und eine prüffähige Honorarschlussrechnung überreicht worden ist. Auf die Abnahme der Leistungen kommt es insoweit nicht an. Im Übrigen gilt § 650g Abs. 4 BGB.

Teilschlussrechnungen kann der AN zudem nach jeder Teilabnahme der Leistungen stellen.


§ 8 	VERLÄNGERUNG DER PLANUNGS- UND BAUZEIT

[bookmark: Text26](1)	Dauert die Planungszeit länger als _____ Monate oder dauert die Bauzeit länger als _____ Monate und sind die Umstände, durch die die Verlängerung verursacht wird, nicht vom AN zu vertreten, wird für jede Verlängerungswoche folgendes Honorar vereinbart: 

Verlängerung Planungszeit 	_________ Euro/pro Woche
Verlängerung Bauzeit	_________ Euro/pro Woche

Die hier genannten Zeiträume sind keine Vertragsfristen, sondern stellen lediglich eine Kalkulationsgrundlage dar.

(2)	Unterlässt der AG vom AN geforderte erforderliche Mitwirkungshandlungen, so steht dem AN für die Dauer der Unterbrechung neben dem Aufwendungsersatz gem. §§ 642 ff. BGB auch ein Ersatz der verzögerungsbedingten Mehrkosten (Schadensersatz) zu.






§ 9	HAFTUNG DES AN UND(TEIL-)ABNAHME 

(1)	Für Schäden, die nicht Personenschäden sind, und die nicht auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, wird die Haftung der Höhe nach auf die vorliegend in § 10 vereinbarte Haftpflichtversicherungssumme begrenzt, soweit die Schäden nicht auf der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik, fachgerechtes Erstellen der dem AN in Auftrag gegebenen Planungsunterlagen und Mitwirkung bei der Kostenermittlung und Kostenkontrolle) beruhen.

(2) Abs. 1 gilt auch in den Fällen, in denen die Haftung auf dem Verschulden derjenigen Personen beruht, derer sich der handelnde Partner zur Erfüllung seiner Leistungen bedient.

(3)	Die Verjährung der Ansprüche gegen den AN bestimmt sich nach den Vorschriften des Werkvertragsrechts und beginnt mit der Abnahme der Leistung. Der AN ist berechtigt, nach Abnahme der letzten Leistung der bauausführenden Unternehmer oder des bauausführenden Unternehmers gem. § 650s BGB, eine Abnahme der bis dahin erbrachten Leistungen zu verlangen. Die Parteien sind sich einig, dass bauausführende Unternehmer im Sinne dieses Vertrages, die in DIN 18299 ff. (VOB/C) aufgeführten Gewerke (ohne Kostengruppe 600 DIN 276 i.d.F. 2008 = Ausstattungsleistungen) sind.

	Darüber hinaus kann der AN eine weitere Teil-Abnahme, nachdem die Leistungen gem. § 2 Abs. 1 Ziff. 1.5 im Wesentlichen mangelfrei erbracht sind, verlangen.  

	Ist der AN zugleich mit mehreren Objekten im Sinne des § 11 HOAI beauftragt, oder mit verschiedenen Objekten, so bestimmt sich die Leistung des letzten bauausführenden Unternehmers bezogen auf jedes Objekt.


§ 10	HAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Zur Sicherstellung etwaiger Schadensersatzansprüche aus diesem Vertrag hat der AN eine Haftpflichtversicherung abzuschließen. Die Deckungssummen dieser Versicherungen müssen betragen:

	a) Für Personenschäden:
	
	[bookmark: Text27]_______ Euro

	
	
	

	b) Für sonstige Schäden:
	
	_______ Euro

	(Sach- und Vermögensschäden)
	
	







§ 11	KÜNDIGUNG DES VERTRAGES 

(1)	Der AG kann den Vertrag jederzeit kündigen (vgl. § 648 BGB). Eine Teilkündigung des Vertrags ist ausgeschlossen.

(2)	Macht der AG von seinem ordentlichen Kündigungsrecht Gebrauch, erhält der AN die volle Vergütung für die bereits vertragsgemäß erbrachten Leistungen. Für beauftragte, aber noch nicht erbrachte Leistungen erhält der AN die volle Vergütung abzüglich dem, was er erspart, weil der Vertrag nicht zur Ausführung kommt und dessen, was er durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt. Die ersparten Aufwendungen und der anderweitige Erwerb werden pauschal mit 40% der restlichen Vergütung für beauftragte, aber nicht erbrachte Leistungen angesetzt. Behauptet eine Partei einen anderen anderweitigen Erwerb oder eine andere Höhe der ersparten Aufwendungen, kommt S. 3 nicht zur Anwendung. Es gilt dann § 648 BGB. 

(3)	Wird aus einem wichtigen Grund gekündigt, so gelten die Regelungen des § 648a BGB mit der Maßgabe, dass der Vertrag nur insgesamt gekündigt werden kann. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn eine der Vertragsparteien eine vertragliche Verpflichtung trotz Abmahnung und Fristsetzung mit Kündigungsandrohung nicht erfüllt hat. Im Übrigen bleibt § 648a BGB unberührt. 





§ 12	SCHUTZ DES ARCHITEKTENWERKES

(1)	Alle vom AN gefertigten Unterlagen einschließlich der EDV-Unterlagen dürfen nur für das in § 1 beschriebene Bauvorhaben verwendet werden, wenn wenigstens die Leistungsphasen 1 bis 4 an den Auftragnehmer übertragen wordens sind. Nach Beauftragung, Durchführung und Bezahlung der im Wesentlichen mangelfrei erbrachten Planung, die für die Erstellung der öffentlich-rechtlichen Baugenehmigung oder ähnlichem erforderlich ist, gehen die einmaligen Nutzungsrechte auf den AG über.

(2)	Der AN ist berechtigt - auch nach Beendigung dieses Vertrages -, das Bauwerk oder die bauliche Anlage in Abstimmung mit dem AG zu betreten, um fotografische oder sonstige Aufnahmen zu fertigen. Dem AN steht das Recht zu, auf den Planunterlagen, am Bauwerk oder an baulichen Anlagen namentlich genannt zu werden.

(3) Der AG ist zur Veröffentlichung des vom AN geplanten Bauwerks nur unter Namensangabe des AN berechtigt.

(4) Änderungen des Bauwerks sind ohne Mitwirkung des AN unzulässig, es sei denn, die Mitwirkung des AN ist für den AG ausnahmsweise unzumutbar. Im Übrigen ist der AG verpflichtet, bei wesentlichen Änderungen des Bauwerks die vorherige schriftliche Zustimmung des AN zur Änderung einzuholen. Der AN darf die Zustimmung nicht verweigern, wenn die Änderungen aus wirtschaftlichen Gründen notwendig oder aus technischen Gründen zwingend vorgeschrieben sind. Im Übrigen bleiben die Rechte des AN nach dem Urheberrechtsgesetz unberührt. 


§ 13	AUFBEWAHRUNGSPFLICHTEN

Der AN ist nicht verpflichtet, die Bauunterlagen länger als 10 Jahre nach Abnahme der Architektenleistungen aufzubewahren. Der AN ist verpflichtet, dem AG die Unterlagen vor ihrer Vernichtung anzubieten.


§ 14	SCHLUSSBESTIMMUNGEN

(1)	Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für eine Änderung oder Ergänzung dieser Klausel.

(2)	Soweit in diesem Vertrag keine Bestimmungen getroffen sind, oder Verweise auf Bestimmungen der HOAI oder des BGB vergenommen worden sind, kommen die Bestimmungen der HOAI 2021 und die Vorschriften über den Werkvertrag (§§ 631 ff. BGB) i.d.F. 2018 (ergänzend) zur Anwendung.

(3)	Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht berührt. Das Gleiche gilt, wenn und soweit sich in diesem Vertrag eine Lücke herausstellen sollte.

(4)	Die mit |_| gekennzeichneten Regelungen sind nur Vertragsbestandteil, wenn sie durch ein Kreuz im Kennzeichen bestätigt sind. Sind mehrere alternativ vorgesehene Regelungen angekreuzt, gilt nur die erste gekennzeichnete Bestimmung.

(5)	Es gilt deutsches Recht. Gerichtstand ist in Deutschland. Soweit möglich wird zudem der Gerichtsstand des Büros des Auftragnehmers als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart. 

§ 15	SONSTIGE VEREINBARUNG

[bookmark: Text28]………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..


Ort, Datum ……………………………..



Für den AN	Für den AG




……………………………..	……………………………..
Unterschrift	Unterschrift
